
Erklärung zum Haftungsauschluss:

Mit der Unterschrift auf der Teilnahmeerklärung melde ich mich zur Veranstaltung an 
und versichere ich, dass das teilnehmende Fahrzeug den Vorschriften
der StVO und StVZO entspricht.

Für die Benutzung von Kraftfahrzeugen jeder Art auf privaten wie öffentlichen Verkehrsplätzen
sowie Ortschaften, in denen die StVO gilt, ist der jeweilige Halter respektive Besitzer des
Fahrzeuges selbst haftbar zu machen. Die Haftung des Veranstalters wird hier ausgeschlossen;
Für Schäden jedweder Art kann der Veranstalter, sowie deren an die Veranstaltung gebundenen 
Organe, nicht in Anspruch genommen werden.

Die Anerkennung des Haftungsausschlusses gilt uneingeschränkt, auch für die Personen,
die als Beifahrer, oder Mitreisende, genannt sind und findet volle Anwendung
auf eventuelle Schäden.

Teilnahmebedingungen und Haftungsausschluss

"SO-Stammi" BMW Z3 R Saisoneröffnug

vom 12. - 14. April 2013 in Schönberg / Bayer. Wald

Zu Eurer Information und zu unserer Absicherung haben wir

eine Erklärung zur Haftungsbeschränkung verfasst, die mit eurer Unterschrift ebenso

die Teilnahme an dieser Veranstaltung bestätigt.

auf eventuelle Schäden.

Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf eigenes Risiko und eigene Verantwortung.

Schönberg, am

(Datum, Name in BLOCKSCHRIFT) (Unterschrift)

Erweist sich der Vertrag als lückenhaft, gelten die Bestimmungen als vereinbart, die dem Sinn und Zweck des 

Sollten sich einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise als unwirksam oder undurchführbar

 eine schöne und unterhaltsame Saisoneröffnung in Schönberg!

werden, bleiben die übrigen Vertragsbestimmungen und die Wirksamkeit des Vertrags im Ganzen davon unberührt. 

Wir bitten um Verständnis, und wünschen euch

 erweisen oder infolge Änderungen der Gesetzgebung nach Vertragsabschluss unwirksam oder undurchführbar 

Vertrages entsprechen und im Falle des Bedachtwerdens vereinbart worden wären.

An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll die wirksame und durchführbare 

Bestimmung treten, die dem Sinn und Zweck der nichtigen Bestimmung möglichst nahe kommt. 


